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Zn § 9 der Verordnung:
§ 8

Zn § 12 der Verordnung:
§ U

781

(1) Beabsichtigt der Betrieb gemäß § 9 Abs. 2 der 
Verordnung einen Antrag auf Anerkennung von 
Schwierigkeiten zu stellen, hat er den noch nicht ge
nehmigten Betrag der Zuführung zum Fonds I gemäß 
§ 3 Abs. 2 der Verordnung zu Lasten der Gewinnver
wendung des abzuschließenden Planjahres zu buchen 
und in die Jahresschlußbilanz aufzunehmen. Die Ver
wendung dieser Zuführung ist bis zur Bestätigung des 
vom Betrieb gestellten Antrages gesperrt.

(2) Betrieben, die bei Aufstellung des Jahresabschlus
ses diese Zuführung nicht vorgenommen haben, kann 
grundsätzlich keine nachträgliche Genehmigung nach 
§ 9 Abs. 2 der Verordnung gegeben werden. In Sonder
fällen entscheidet das zuständige übergeordnete Ver
waltungsorgan.

§ 9
Die Anerkennung von Schwierigkeiten bei Nichterfül

lung der Pläne durch den Kontrollausschuß bzw. durch 
das übergeordnete Verwaltungsorgan berechtigt nicht 
zur Zuführung zum Direktorfonds aus dem überplan
mäßigen Gewinn bzw. der Unterschreitung des geplan
ten Verlustes.
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Verordnung:
§ 12

er Betriebsleiter aus dem Direktor- 
Planjahres Investitionsvorhaben im 

iihr als 100 000 DM durchzuführen, 
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werden, wenn die erforderlichen 
lagen vollständig und geprüft vor- 
rchführung des Vorhabens bis zur 
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Zu § 10 der Verordnung:
§ 10

(1) Zuführungen zum Direktorfonds auf Grund über
planmäßiger Gewinne bzw. Unterschreitung des geplan
ten Verlustes gemäß § 4, sowie auf Grund des erzielten 
Nettogewinnes der Abteilungen für Massenbedarfs
güter gemäß § 7 der Verordnung, sind entsprechend 
dem zum Jahresabschluß ermittelten Ergebnis zu 
Lasten der Gewinnverwendung des abzuschließenden 
Planjahres zu buchen und in die Jahresschlußbilanz 
aufzunehmen.

(2) Ist der zum Jahresabschluß ermittelte überplan
mäßige Gewinn bzw. die Unterschreitung des geplan
ten Verlustes niedriger als das in den Quartalen ermit
telte überplanmäßige Ergebnis, sind die im Laufe des 
Jahres erfolgten Zuführungen zum Direktorfonds aus 
dem überplanmäßigen Gewinn bzw. der Unterschrei
tung des geplanten Verlustes entsprechend dem zum 
Jahresabschluß ermittelten überplanmäßigen Ergebnis 
zu berichtigen lind zurückzubuchen. Das gleiche gilt für 
Zuführungen zum DirektorfondB aus dem Nettogewinn 
der Abteilungen für Massenbedarfsgüter.

Zuführungen zum Direktorfonds der Betriebe des 
Staatssekretariats für Kraftverkehr und Straßenwesen, 
die bei einer Erfüllung des Gewinnplanes von 120 °/o 
und darüber vorgenommen werden, bedürfen der vor
herigen Zustimmung durch das Staatssekretariat für 
Kraftverkehr und Straßenwesen, Für die volkseigenen 
bezirksgeleiteten Kraftverkehrs- und Reparaturbetriebe 
bedarf es der Zustimmung der Bezirksdirektionen für 
Kraftverkehr und Straßenwesen.

(3) Korrekturen, die sich bei der Überprüfung des 
Jahresabschlusses durch den Kontrollausschuß bzw. 
durch Kontroll- und Revisionso^gane ergeben, sind bei 
nachträglicher Zuführung in neuer Rechnung über 
Gewinnverwendung zu verrechnen. In Ergänzung zur 
Ziff. 7 der Anweisung vom 2. Dezember 1953 über 
nachträgliche Zuführungen zum Direktorfonds aus ab
geschlossenen Planjahren (ZB1. S. 569) wird bestimmt, 
daß Rückzahlungen aus dem Direktorfonds im übrigen 
Ergebnis zu buchen sind.
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